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Erster Teil: Einfuhrung 

Gegenstand der Arbeit sind die Anerkennungs- und Vollstreckungsvorschriften 
der Europäischen Verordnung über die Zuständigkeit, die Anerkennung und 
Vollstreckung von Entscheidungen in Ehe- und Kindschaftssachen (EheGVO), 
welche am 29. Mai 2000 verabschiedet wurde und am 1. März 2001 in Kraft 
getreten ist1. Die Verordnung gilt - mit Ausnahme von Dänemark - in sämt-
lichen EU-Staaten und dient dort der Vereinheitlichung der Zuständigkeits-
sowie der Anerkennungs- und Vollstreckungsregelungen. Sie kann daher als 
règlement double bezeichnet werden. Nicht angetastet wird das materielle 
Familienrecht oder das Kollisionsrecht; in diesem Bereich bleibt den EU-
Staaten ihr bisheriges nationales Recht vorerst erhalten. 

Sachlich umfaßt der Anwendungsbereich der Verordnung zivilgerichtliche 
Verfahren, die den ehelichen Status betreffen, das heißt solche, mit denen die 
Ungültigkeit der Ehe, die Ehescheidung oder die Trennung ohne Auflösung des 
Ehebandes beantragt wird. Darüber hinaus fallen auch zivilgerichtliche Ver-
fahren betreffend die elterliche Verantwortung fur die gemeinsamen Kinder der 
Ehegatten in den Anwendungsbereich, allerdings nur, wenn sie aus Anlaß eines 
solchen Eheverfahrens getroffen werden (vgl. Art. 1 EheGVO2). 

1. Kapitel: Geschichtlicher Hintergrund und Bedeutung 

A. Entstehungsgeschichte 

Ein Blick auf die Entstehungsgeschichte der EheGVO zeigt, daß zunächst ein 
Übereinkommen zwischen den Mitgliedstaaten geplant war, nämlich das Euro-
päische Übereinkommen über die Zuständigkeit, die Anerkennung und Voll-
streckung von Entscheidungen in Ehe- und Kindschaftssachen (EheGVÜ)3. Es 
war von den Mitgliedstaaten auch bereits am 28. Mai 1998 unterzeichnet wor-
den. Das EheGVÜ ist allerdings nie in Kraft getreten, da man kurze Zeit später 
mit der Umwandlung des Übereinkommens in eine Verordnung begonnen hatte. 
Diese Umwandlung in einen Gemeinschaftsrechtsakt war durch die Einfuhrung 
des Art. 65 EGV mit dem Amsterdamer Vertrag von 1997 möglich geworden, 

' Verordnung Nr. 1347/2000, AB1.EG 2000 Nr. L 160, 19 ff. 
2 Alle weiteren Artikel ohne nähere Kennzeichnung sind solche der EheGVO. 
3 AB1.EG 1998 Nr. C 221, 1 ff.; dazu im Anschluß der erläuternde Bericht von Borrds. 
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denn er bot erstmals eine Kompetenzgrundlage für die Gemeinschaftsorgane, 
eigenständig im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit, zu der auch das 
internationale Privat- und Zivilverfahrensrecht zählt, tätig zu werden4. Die 
Rechtsform der Verordnung hat unter anderem den Vorteil, daß die bei Staats-
verträgen üblichen Beitrittsverhandlungen und langen Ratifikationsverfahren 
vermieden werden und daß die Verordnung gemäß Art. 249 II EGV direkt 
anwendbar ist. Die Umwandlung in eine Verordnung hatte jedoch kaum inhalt-
liche Auswirkungen: Die Regelungen des EheGVÜ und der EheGVO ent-
sprechen sich weitgehend. 

Die Anerkennungs- und Vollstreckungsvorschriften, auf welche sich die 
Arbeit konzentriert, lehnen sich systematisch und inhaltlich stark an die Ver-
ordnung über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Voll-
streckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 22. Dezember 
2000 (EuGVO)5 und dessen Vorläuferübereinkommen, das Europäische Über-
einkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Voll-
streckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 27. September 
1968 (EuGVÜ oder Brüsseler Übereinkommen)6 an. Daher wird die EheGVO 
vielfach auch als „Brüssel-II-Verordnung" bezeichnet. 

Das EuGVÜ wird als eines der erfolgreichsten Übereinkommen im Inter-
nationalen Zivilverfahrensrecht eingeschätzt, dem nicht nur sämtliche neue 
Mitgliedstaaten der EG beigetreten sind, sondern das namentlich auch auf die 
EFTA-Staaten durch Abschluß des Luganer Übereinkommens7 ausgedehnt wor-
den ist. Zunächst hatte man erwogen, den Anwendungsbereich des EuGVÜ, aus 
dem 1968 noch bewußt Personenstandsangelegenheiten ausgeschlossen worden 
waren8, auf familienrechtliche Verfahren auszudehnen9. Angesichts des Inkraft-
tretens des Vertrags von Maastricht und den sich neu eröffnenden Perspektiven 
für die Unionsbürger entschied sich der Rat schließlich für eine eigenständige 

4 Gelmer IZPR Rz. 245; Heß, NJW 2000, 23, 27; ders., IPRax 2001, 389, 394; Mc Glynn, 
Child Fam. L. Q. 2001, 35, 39; Sedlmeier, Europ. Leg. Forum 2002, 35, 37. Ob Art. 65 EGV 
diese Kompetenz tatsächlich einräumt, ist allerdings nicht unumstritten; außerdem bringen 
hierauf gestützte Rechtsakte diverse Nachteile, insbesondere einen beschränkten räumlichen 
Anwendungsbereich und eine beschränkte Vorlagebefugnis zum EuGH mit sich, kritisch etwa 
Basedow, C. M. L. Rev. 37 (2000) 687, 697 ff.; Gaudemet-Tallon, Petites affiches Nr. 62, 15, 
20 ff.; Kohler, Rev. crit. 88 (1999) 1, 15 ff; ders., ZEuS 2001, 575, 577 ff; Leible/Staudinger, 
Europ. Leg. Forum 2000/01, 225 ff; McEleavy, Int. Comp. L. Qu. 2002, 883, 898; Müller-
Graff/Kainer, DRiZ 2000, 350, 353; Schock, ZEuP 7 (1999) 805, 807 f; ders., RabelsZ 65 
(2001) 615, 618; Spellenberg in: FS Schumann 423, 426 f. 

5 ABl.EG 2001 Nr. L 12, 1 ff. 
6 BGBl. 1972 II 773, 1973 II 60 (ursprüngliche Fassung); BGBl. 1983 II 802, 1986 II 1020 

(erste Neufassung); BGBl. 1988 II 453 (zweite Neufassung); BGBl. 1994 II 518 (dritte Neu-
fassung); AB1.EG 1998 Nr. C 27, 1 (vierte Neufassung). 

7 BGBl. 1994 II 2660. 
8 Bericht Jenard zu Art. 1. 
9 Erläuternder Bericht der Kommission zum Vorschlag der EheGVO vom 4.5.1999, KOM 

(1999) 220 endg., 3. 
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Regelung des Familienverfahrensrechts10. Die Verfasser des EheGVÜ erach-
teten es aber aufgrund des Erfolgs des EuGVÜ als naheliegend, die neue Rege-
lung zum europäischen Familienverfahrensrecht am EuGVÜ auszurichten". 

Beeinflußt wurde die EheGVO auch durch das Haager Kinderschutzüber-
einkommen vom 19. Oktober 1996 (KSÜ)12, denn die Arbeiten zum EheGVÜ 
verliefen etwa parallel zu den Beratungen der Haager Konferenz für Inter-
nationales Privatrecht zum KSÜ. Es fand ein reger Informationsaustausch 
zwischen den Delegierten der Haager Konferenz und der Gruppe zur Erwei-
terung des Brüsseler Übereinkommens statt13, der insbesondere in der Regelung 
der Anerkennunghindernisse für Entscheidungen über die elterliche Verant-
wortung seinen Niederschlag fand; diese sind sich in beiden Rechtsakten sehr 
ähnlich. 

B. Bedeutung der Anerkennungs- und Vollstreckungsregelungen der EheGVO 

Ausländische Entscheidungen wirken als Akte hoheitlicher Gewalt nicht von 
sich aus über die Grenzen des Entscheidungsstaates hinaus14. Vielmehr be-
dürfen ausländische Entscheidungen ebenso wie Gesetze erst eines Anwen-
dungsbefehls des Zweitstaates. Dieser wird durch ein Gericht oder andere staat-
liche Stellen erteilt, indem die Entscheidung inzident oder ausdrücklich aner-
kannt wird. Eine völkergewohnheitsrechtliche Pflicht, den Anwendungsbefehl 
zu erteilen, gibt es grundsätzlich nicht15. Nachfolgend sollen die Gründe er-
örtert werden, die für die Anerkennung ausländischer Entscheidungen insbe-
sondere in Familiensachen sprechen. Es ist dafür auch notwendig, den euro-
päischen Integrationsprozeß zu berücksichtigen, der das Bedürfnis nach einem 
freizügigen Anerkennungs- und Vollstreckungsrecht in Familienangelegen-
heiten wachsen läßt. 

I. Europäischer Integrationsprozeß 

Die einheitliche Regelung der Anerkennung und Vollstreckung von Eheent-
scheidungen und damit zusammenhängenden Verfahren über die elterliche 

10 Kropholler EuZPR7 Einl. Rz. 81. 
" Pirrung, ZEuP 7 (1999) 834, 843; dies war bereits von der Europäischen Gruppe für 

internationales Privatrecht im sog. Heidelberger Entwurf vom 2. Oktober 1993 vorgeschlagen 
worden, vgl. dort den Titel III, abgedruckt in: Riv. dir. int. priv. proc. 1993, 1083 ff. mit an-
schließendem Bericht von Lagarde. 

12 Der Text des für Deutschland noch nicht in Kraft getretenen Übereinkommens ist abge-
druckt in RabelsZ 1998, 502 mit Aufsatz Siehr ebd. 464 ff. 

13 Vgl. Borräs Rz. 9. 
14 Stein/Jonas/Roth § 328 ZPO Rz. 1; Kropholler IPR § 60 II. 
15 Zöller/Geimer § 328 ZPO Rz. 1, unter Rz. 2 zu den wenigen Ausnahmen. 
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Verantwortung hat gerade in der Europäischen Union eine besondere Bedeu-
tung: Der im EG-Vertrag garantierte freie Personenverkehr führte dazu, daß 
sich zunehmend mehr Familien in anderen Mitgliedstaaten niederließen und 
zudem die Zahl gemischt-nationaler Ehen stieg. Kam es zu einer Auflösung der 
Ehebande, so war häufig das autonome nationale Recht der Mitgliedstaaten 
heranzuziehen, und dies bedeutete zumeist, daß besondere Anerkennungs-
verfahren durchzuführen waren. So entstanden erhebliche Kosten und Zeitver-
zögerungen. Zudem gab es nach nationalem Recht oft eine breite Palette von 
Versagungsgründen, die bis zur inhaltlichen Überprüfung der ausländischen 
Entscheidung reichte. Mit der zunehmenden Mobilität der Unionsbürger ist also 
die Gefahr gewachsen, daß familienrechtliche Entscheidungen nur innerhalb 
ihres Ursprungsstaates wirken, aber in anderen Mitgliedstaaten nicht anerkannt 
werden. Es liegt nahe, einer solchen Störung der einheitlichen Rechtspflege in 
der EU durch einheitliche Anerkennungs- und Vollstreckungsregelungen ent-
gegenzusteuern. 

Der Rat schätzt die fehlende Anerkennung von familienrechtlichen Entschei-
dungen gar als integrationshemmenden Faktor im zusammenwachsenden Euro-
pa ein. In seinen Erwägungen zum Erlaß der EheGVO weist der Rat auf das 
erklärte Ziel der Mitgliedstaaten hin, „die Europäische Union [...], in welcher 
der freie Personenverkehr gewährleistet ist, zu erhalten und weiterzuent-
wickeln. [...] Für das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes muß der 
freie Verkehr der Entscheidungen in Zivilsachen verbessert und beschleunigt 
werden. Die Unterschiede zwischen [...] bestimmten Rechtsvorschriften über 
die Vollstreckung von Entscheidungen erschweren sowohl den freien Personen-
verkehr als auch das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes. Es ist 
daher gerechtfertigt, Bestimmungen zu erlassen, um [...] die Formalitäten im 
Hinblick auf eine rasche und unkomplizierte Anerkennung von Entscheidungen 
und deren Vollstreckung zu vereinfachen"16. 

Der Rat zieht also die Konsequenzen aus der zunehmenden Mobilität der 
Unionsbürger sowie den damit verbundenen verfahrensrechtlichen Problemen 
und erweitert seinen Handlungsspielraum, der bisher primär von wirtschaft-
lichen Interessen geprägt war, erstmals deutlich um familienrechtliche Aspekte. 
Die EheGVO stellt unter diesem Gesichtspunkt einen historischen Schritt in der 
Entwicklung eines einheitlichen europäischen Rechtsraums dar17. 

II. Anerkennungsinteressen in Familiensachen 

In Familiensachen kommt der grenzüberschreitenden Wirkung von Entschei-
dungen eine besondere Bedeutung zu. Denn die Nichtanerkennung einer auslän-

16 Erwägungen 1 bis 4 des Rates, AB1.EG 2000 Nr. L 160, 19. 
17 Mc Glynn, Child Fam. L. Q. 2001, 35, 40. 



1. Kapitel: Geschichtlicher Hintergrund und Bedeutung 5 

dischen Entscheidung zum ehelichen Status ist mit dem speziellen Problem 
einer „hinkenden Ehe" verbunden. Das heißt, daß die Ehe nach dem Recht 
eines Staates als bestehend, nach dem Recht eines anderen als ungültig oder 
aufgelöst behandelt wird18. In dem Land, in dem eine ausländische Ent-
scheidung nicht anerkannt wird, kann der betroffene Ehepartner in der Regel 
nicht erneut heiraten, und die im Ausland vorgenommene Wiederheirat würde 
wegen Bigamie ebenfalls nicht akzeptiert. Dies bedeutet nicht nur eine erheb-
liche Beeinträchtigung der Eheschließungsfreiheit. Die Nichtanerkennung eines 
Scheidungs- oder Trennungsurteils kann auch auf Folgeentscheidungen zwi-
schen den Eheleuten oder in bezug auf betroffene Dritte, etwa Erben, maßgeb-
lichen Einfluß haben. Zum Beispiel könnte die Vollstreckbarerklärung eines 
ausländischen Unterhaltstitels unter Umständen abgelehnt werden, wenn dieser 
auf einer Unterhaltspflicht bei Scheidung der Eheleute beruht, und der Mit-
gliedstaat, in dem die Vollstreckung beantragt wird, das ausländische Schei-
dungsurteil nicht anerkennt19. 

Von der fehlenden Anerkennung einer ehelichen Statusentscheidung können 
auch die Kinder der Ehegatten betroffen sein. Es könnte etwa eine sorgerecht-
liche Maßnahme, die auf einem Scheidungsurteil beruht, nicht isoliert' aner-
kennungsfähig sein. Dies löst Unsicherheiten für die Beteiligten im Anerken-
nungsstaat aus, dessen Gerichte erneut über das Sorgerecht entscheiden müß-
ten. Die Nichtanerkennung einer Statusentscheidung kann sich zudem für 
Kinder aus einer neuen Beziehung eines Ehepartners nachteilig auswirken. 
Werden sie als nichtehelich angesehen, weil die zweite Ehe wegen Bigamie 
nicht wirksam ist, hat dies nach einigen Rechtsordnungen Unterhalts- und 
erbrechtliche Konsequenzen. 

Wegen der Auswirkungen der Anerkennung auf vielfältige Folgeentschei-
dungen ist das bereits allgemein im Anerkennungsrecht bestehende Streben 
nach internationaler Entscheidungsharmonie gerade hinsichtlich ehelicher 
Statusentscheidungen stark ausgeprägt: Die Parteien und auch Dritte möchten 
voraussehen können, ob eine eheauflösende Entscheidung auch im Ausland 
Bestand hat, und wollen vermeiden, daß sie durch eine unerwartete Nichtaner-
kennung wieder außer Kraft gesetzt wird20. 

Die Nichtanerkennung einer Kindschaftsentscheidung ist aufgrund des aus-
gelösten Schwebezustandes bis zu einer neuen Entscheidung im Zweitstaat 
sowohl für die Eltern als auch für die betroffenen Kinder oftmals eine starke 

18 Kropholler IPR § 35 I. 
19 Jedenfalls hat der EuGH in einem umgekehrten Fall (Nichtanerkennung eines Unter-

haltstitels, der auf der Unterhaltspflicht bei bestehender Ehe beruht, bei einem rechtskräftigen 
Scheidungsurteil im Anerkennungsstaat) die Entscheidungen für unvereinbar im Sinne von 
Art. 27 Nr. 3 EuGVÜ erklärt, siehe EuGH 4.2.1988 - 145/86, Hoffmann/Krieg, Slg. 1988, 645 
= NJW 1989, 663; kritisch dazu MüKo/Gottwald IZPR, Art. 27 EuGVÜ Rz. 37; Lenenbach 
131 ff.; Wolf 'vtv. FS Schwab 561, 567 ff. 

20 Geimer Anerkennung 8 f; Martiny Hdb. des IZVR III/l Rz. 77 und 104 ff. 
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Belastung. Es kann etwa ein gerichtlich zugesprochenes Umgangsrecht für 
gewisse Dauer unterbrochen oder beendet werden, weil der neue Aufenthalts-
staat des Kindes die ausländische Entscheidung nicht anerkennt; dies kann zu 
einer Entfremdung zwischen dem Kind und dem begünstigten Elternteil fuhren. 
Oder es können gegensätzliche Entscheidungen zum Sorge- und Aufenthalts-
recht ergehen, welche das Kind zwischen den Elternteilen mit ihrem jeweils 
unterschiedlichen sozialen Umfeld hin- und herreißen. Auch in Kindschafts-
sachen tritt damit das Bedürfnis nach einer möglichst weitreichenden Aner-
kennung in anderen Mitgliedstaaten besonders hervor. 

2. Kapitel: Parallele Anerkennungs- und Vollstreckungsvorschriften 

Angesichts der Schwierigkeiten, die durch die fehlende Anerkennung von 
familienrechtlichen Entscheidungen entstehen können, sind bereits staatsver-
tragliche Regelungen erarbeitet worden, welche das Anerkennungs- und Voll-
streckungsrecht in Ehe- und Kindschaftssachen liberalisieren. Nachfolgend 
sollen die Vorschriften des Völkervertragsrechts sowie des autonomen deut-
schen Rechts kurz vorgestellt werden. Im Anschluß wird das Verhältnis der 
parallelen Anerkennungs- und Vollstreckungsvorschriften zur EheGVO geklärt. 

Außerdem gibt es auf der Gemeinschaftsebene einen Vorschlag zur Reform 
der EheGVO, welcher weitere Verbesserungen für das Anerkennungs- und 
Vollstreckungsrecht in Kindschaftssachen schaffen soll. 

A. Weitere Rechtsquellen neben der EheGVO 

I. Ehesachen 

1. Staatsverträge 

Die Anerkennung von ehelichen Statusentscheidungen ist Gegenstand zweier 
multilateraler Staatsverträge, namentlich des Luxemburger CIEC-Überein-
kommens über die Anerkennung von Entscheidungen in Ehesachen vom 
8. September 196721 und des Haager Übereinkommens über die Anerkennung 
von Ehescheidungen und Ehetrennungen vom 1. Juni 197022. Diesen staatsver-
traglichen Versuchen zur Vermeidung hinkender Ehen war indes wenig Erfolg 
vergönnt: Das CIEC-Übereinkommen wurde lediglich von den Niederlanden 
und Österreich ratifiziert, und auch der Haager Konvention traten nur wenige 

21 Öst. BGBl. 1978 Nr. 43; dazu Böhmer, StAZ 1967, 313. 
22 AS 1976, 1546; zu den Einzelheiten siehe Martiny Hdb. des IZVR III/2 Rz. 386 ff.; von 

Bar, RabelsZ 57 (1993) 63, 113 ff. 
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Staaten bei. Schwachpunkte der Haager Konvention sind zudem die fehlende 
Vereinheitlichung von Vorschriften über die direkte internationale Zuständig-
keit und der Mangel einer zwingenden Rechtshängigkeitsregelung23. Im Be-
reich der Anerkennung ist die Konvention außerdem restriktiver als viele natio-
nale Rechtssysteme24. 

Das EuGVÜ kommt für die Anerkennung von ehelichen Statusentschei-
dungen nicht in Betracht, da es Personenstandssachen aus seinem Anwendungs-
bereich ausklammert, Art. 1 II Nr. 2 EuGVÜ; die EuGVO hat daran nichts 
geändert Die Beschränkung auf vermögensrechtliche Zivil- und Handelssachen 
wurde seinerzeit mit den erheblichen Rechtsunterschieden begründet, die etwa 
im Bereich des Personenstandsrechts zwischen den mitgliedstaatlichen Rechts-
systemen bestanden25. Außerdem wurde die Europäische Gemeinschaft zum 
damaligen Zeitpunkt vorwiegend als Wirtschaftsunion verstanden, familien-
rechtliche Beziehungen zu regeln, erschien zweitrangig26. 

Neben den beiden eherechtlichen Konventionen gibt es jedoch einige bila-
terale Abkommen, welche die Anerkennung von Entscheidungen in ehelichen 
Statussachen erfassen. Dazu gehören die Abkommen Deutschlands mit Bel-
gien27, Griechenland28, Großbritannien29, Italien30 und Spanien31. 

2. Autonomes deutsches Recht 

Im übrigen ist in Deutschland auf das autonome deutsche Recht zurückzu-
greifen. Für die Anerkennung von ehelichen Statusentscheidungen etabliert das 
autonome deutsche Recht ein besonderes Anerkennungsverfahren vor den 
Landesjustizverwaltungen in Art. 7 § 1 FamRÄndG. Inhaltlich hängt die Aner-
kennung oder Nichtanerkennung von den in § 328 ZPO genannten Versagungs-
gründen ab. 

23 Die Rechtshängigkeitsregelung ihres Art. 12 ist lediglich eine „Kann"-Bestimmung. 
24 Sturlese, D. I. P. 1995-1996, 49, 54 ; ders., J. C. P. 1998, 1145, 1146 unter Nr. 21. 
25 Bericht Jenard zu Art. 1. 
26 De Vareilles-Sommieres, Gaz. Pal. 17./18.12.1999, 15. 
27 Deutsch-belgisches Abkommen vom 30.6.1958, BGBl. 1959 II 766. 
28 Deutsch-griechisches Abkommen vom 4.11.1961, BGBl. 1963 II 110. 
29 Deutsch-britisches Abkommen vom 14.7.1960, BGBl. 1961 II 302; es erfaßt allerdings 

nur Entscheidungen „oberer Gerichte" (Art. 3), in Deutschland also nur die der Oberlandes-
gerichte (Art. 1 II). 

30 Deutsch-italienisches Abkommen vom 9.3.1936, RGBl. 1937 II 145. 
31 Deutsch-spanisches Abkommen vom 14.11.1983, BGBl. 1987 II 35. 
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II. Kindschaftssachen 

1. Haager Minderjährigenschutzabkommen (MSA)22 

Bei der Anerkennung von Schutzmaßnahmen für Kinder hat bisher das Min-
derjährigenschutzabkommen vom 5. Oktober 1961 eine bedeutende Rolle ge-
spielt. Es gilt im Verhältnis von Deutschland zu einer Reihe von Staaten, 
darunter auch zu den EU-Staaten Luxemburg, Portugal, Österreich, Frankreich, 
Spanien, Italien und den Niederlanden. Neben der Bestimmung des anwend-
baren Rechts und der internationalen Zuständigkeit für Maßnahmen zum Schutze 
Minderjähriger regelt es in Art. 7 die Anerkennung von Entscheidungen aus 
den Vertragsstaaten. 

Allerdings ist das MSA vielfach kritisiert worden, insbesondere aufgrund 
seines Defizits, eine Regelung zur Vollstreckung von Schutzmaßnahmen 
vorzusehen33. Auch die Pflicht zur automatischen Anerkennung von Schutz-
maßnahmen gilt gemäß Art. 7 S. 2 MSA nicht mehr, wenn die Maßnahme 
Vollstreckungshandlungen im Zweitstaat erfordert. Verpflichtungen zur Heraus-
gabe des Kindes fallen somit aus dem Kreis anerkennungsfahiger Maßnahmen 
heraus, wenn der Verpflichtete sie, wie so oft, nicht freiwillig erfüllt34. Ferner 
wird die Anerkennungspflicht eingeschränkt, wenn die Zuständigkeit im Erst-
staat auf eine Ehezuständigkeit gestützt wurde, vgl. Art. 15 II MSA. Diese 
Defizite des MSA ermöglichen eine unerwünschte révision au fond der ge-
troffenen Schutzmaßnahme im ersuchten Staat; er kann die Maßnahme an 
innerstaatlichen Maßstäben für das Kindeswohl erneut prüfen35. Verursacht die 
erneute Prüfung verfahrensrechtliche Verzögerungen, kann dies wiederum zur 
Folge haben, daß sich das Kind bis zur endgültigen Entscheidung in die neue 
Umgebung einlebt und eine Vollstreckung nunmehr seinen Interessen wider-
spricht36. Das MSA wird damit selten dem Bedürfnis der Beteiligten nach einer 
raschen Anerkennung und Vollstreckung der ausländischen Schutzmaßnahme 
gerecht. 

2. Haager Kinderschutzübereinkommen (KSÜ) 

Das MSA soll aufgrund seiner Schwächen durch das Kinderschutzüberein-
kommen reformiert werden, dessen Ausarbeitung auf der 18. Session der 
Haager Konferenz am 19. Oktober 1996 abgeschlossen wurde. Es beinhaltet 

32 BGBl. 1971 II 1150. 
33 Siehe etwa Allinger, Boelck 8 ff.; Kropholler, RabelsZ 58 (1994) 1, 3 ff.; ders. in: FS 

Siehr 379, 386 f; Oberloskamp, FamRZ 1996, 918 ff. 
34 Kritisch dazu Kropholler, RabelsZ 58 (1994) 1, 15; Siehr, RabelsZ 62 (1998) 464, 467. 
35 Sturm in: FS Nagel 457. 
36 Boelck 120; Müller-Freienfels, JZ 1988, 120, 121. 
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neben einer Vereinheitlichung der gerichtlichen Zuständigkeit und des Kolli-
sionsrechts auch eine Regelung der Anerkennung und Vollstreckung von 
Kinderschutzmaßnahmen. 

Bisher ist das KSÜ allerdings erst von Monaco, der Slowakei und Tsche-
chien ratifiziert worden37. Die Ratifizierung des KSÜ durch die EU-Staaten hat 
sich unter anderem auch aufgrund der unklaren Rechtslage hinsichtlich der 
Frage verzögert, ob die Mitgliedstaaten nach dem Inkrafttreten der EheGVO 
überhaupt noch selbständig abchlußbefugt sind oder ob eine Kompetenz-
erweiterung der Europäischen Gemeinschaft zum Abschluß völkervertraglicher 
Verträge in dem von der EheGVO geregelten Bereich stattgefunden hat38. 
Inzwischen liegt ein Vorschlag der Kommission für eine Entscheidung des 
Rates vor, welche die Mitgliedstaaten dazu ermächtigt, das KSÜ im Interesse 
der Europäischen Gemeinschaft zu unterzeichnen39. Mit einer entsprechenden 
Ermächtigung des Rates wäre zumindest dieses kompetenzrechtliche Hindernis 
bei der Unterzeichnung des KSÜ beseitigt, dennoch bleibt der endgültige Zeit-
punkt seines Inkrafttretens in den Mitgliedstaaten offen. 

3. Europäisches Sorgerechtsübereinkommen (ESÜ)40 

Ein weiteres, in seiner sachlichen Reichweite beschränktes Übereinkommen ist 
das vom Europarat ausgearbeitete Europäische Sorgerechtsübereinkommen 
vom 20. Mai 1980. Sein Ziel ist es, verletzte Sorgerechtsverhältnisse wieder-
herzustellen und die vom MSA gelassene Lücke in vollstreckungsrechtlicher 
Hinsicht zu schließen. Es ist von sämtlichen EU-Staaten ratifiziert worden und 
wirkt auf eine baldige Rückführung des Kindes in seinen ursprünglichen 
Aufenthaltsstaat hin. Die Praxis der Behörden hatte in der Vergangenheit 
gezeigt, daß Rückfuhrungsanträge unter dem Einfluß des Entfuhrers und auf-
grund der raschen Integration des Kindes häufig abgelehnt wurden; die Behör-
den des neuen Aufenthaltsstaates neigten offensichtlich dazu, eine Sorgerechts-
entscheidung zu Gunsten des entfuhrenden Elternteils zu fällen und somit die 
rechtswidrige Entführung zu legalisieren41. 

Dieser früheren Tendenz in der Anerkennungspraxis soll das ESÜ entgegen-
wirken und Sorgerechtsentscheidungen aus anderen Vertragsstaaten zur Durch-

37 Zwischen diesen Staaten ist das KSÜ seit dem 1. Januar 2002 in Kraft; unterzeichnet, 
aber noch nicht ratifiziert haben außerdem Marokko, die Niederlande und Polen; zum jewei-
ligen Ratifikationsstand siehe <http://www. hcch.net>. 

38 Aus der Arbeitsunterlage der Kommission vom 27.3.2001, KOM (2001) 166 endg., 
10 ff. geht hervor, daß die Kommission nur die Mitgliedstaaten und die Gemeinschaft zu-
sammen für abschlußbefugt hält. Vgl. zu diesem Problem auch Sedlmeier, Europ. Leg. Forum 
2002, 35, 37 f. m. w. Nachw. 

39 KOM (2001) 680 endg., 8 f. 
40 BGBl. 1991 II 392. 
41 Baer, ZRP 1990, 209, 210; Müller-Freienfels, JZ 1988, 120, 121; Winkel 51. 
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setzung verhelfen. Außerdem will das Übereinkommen die Kooperation der 
Behörden und Gerichte der Zeichnerstaaten stärken und ein bestehendes grenz-
überschreitendes Umgangsrecht rechtlich absichern. 

Allerdings hat sich die Durchsetzungskraft des ESÜ letztlich als gering 
erwiesen, denn seine Anerkennungshindernisse beruhen auf einem recht kom-
plizierten Regelungswerk und unterliegen zahlreichen Vorbehaltsmöglichkeiten 
der Vertragsstaaten42. 

4. Haager Kindesentfährungsübereinkommen (HEntfÜ)43 

Parallel zum ESÜ wurde das Haager Kindesentführungsübereinkommen vom 
25. Oktober 1980 ausgearbeitet, das mittlerweile von über 50 Staaten ratifiziert 
wurde44. Es verpflichtet die Vertragsstaaten, die sofortige Rückführung wider-
rechtlich in einen anderen Vertragsstaat verbrachter oder dort zurückgehaltener 
Kinder anzuordnen und den Schutz des in einem anderen Vertragsstaats be-
stehenden Sorge- oder Umgangsrechts zu gewährleisten (Art. 1 HEntfÜ). Diese 
Verpflichtung zur sofortigen Rückführung eines entführten Kindes soll nicht 
zuletzt präventiv wirken und künftige Entführungen verhindern45. 

Das HEntfÜ ist jedoch kein Anerkennungs- und Vollstreckungsüberein-
kommen. Nach seinen Bestimmungen ist es bedeutungslos, ob eine Sorge-
rechtsentscheidung im Herkunftsstaat bereits ergangen ist oder nicht, da allein 
die schnellstmögliche Rückführung eines entführten Kindes angestrebt wird. 
Das HEntfÜ geht von der Annahme aus, daß dem Kindeswohl zunächst am 
ehesten durch eine schnelle Wiederherstellung des status quo ante gedient ist46. 
Außerdem soll die Rückführung nicht daran scheitern, daß das Sorgerecht nur 
kraft Gesetzes existiert, nicht aber durch behördliche oder gerichtliche Ent-
scheidung gesondert festgestellt wurde47. Die endgültige Klärung der Frage, wo 
die optimalen Obhutsverhältnisse für das Kind gegeben sind, und ob eine sorge-
rechtliche Entscheidung aus einem anderen Mitgliedstaat anerkannt werden 
kann, soll den Gerichten des Herkunftsstaates vorbehalten bleiben, weil sie auf-
grund der größeren Sachnähe die tatsächliche Situation zum Sorge und Um-
gangsrecht am besten beurteilen können48. 

Das HEntfÜ ist also ausschließlich als Rechtshilfeübereinkommen konzi-
piert, weshalb ein Vergleich mit den Anerkennungs- und Vollstreckungsrege-

42 Näher etwa Winkel 98 ff., 117 ff. 
43 BGBl. 1990 II 207. 
44 Der Ratifikationsstand ist ebenfalls abrufbar unter <http://www. hcch.net>. 
45 MüKo/Siehr Art. 19 EGBGB Anh. II Rz. 3. 
46 BVerfG 29.10.1998, BverfGE 99, 145 = DEuFamR 1999, 55, 58 = IPRspr. 1998 Nr. 108 

b; Bericht Pérez-Vera 41 Nr. 24; Anton, Int. Comp. L. Q. 30 (1981) 537, 543. 
47 Anton vorige N., 541. 
48 Vgl. Schulz, DEuFamR 1999, 224, 225. 
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